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V

Vorwort

Die Bedeutung des Sachverständigenbeweises für den Bauprozess ist unverändert 
hoch. Viele Bauprozesse lassen sich ohne Sachverständigengutachten nicht ent-
scheiden. Aber auch in außergerichtlichen Streitigkeiten ist die Einholung von 
Sachverständigengutachten unverändert wichtig. Durch das am 01.01.2018 in 
Kraft getretene Bauvertragsgesetz werden weitere Aufgaben auf die Sachverstän-
digen zukommen. Bei der Frage der Vergütung nach Änderungsvereinbarungen 
oder -anordnungen werden Sachverständige benötigt werden, um im Rahmen des 
§ 650 c BGB die Frage nach den tatsächlich erforderlichen Kosten und der Ange-
messenheit von Zuschlägen für Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn zu beantwor-
ten. Auch bei der Zustandsfeststellung nach § 650 g BGB wird es zum Einsatz von 
Sachverständigen kommen. Die in dem vorliegenden Buch dargelegten Probleme und 
die aufgezeigten Lösungen sind deshalb weiterhin aktuell.

In der nunmehr vorliegenden 4. Auflage sind die Ausführungen zu den Proble-
men bei der Bauteilöffnung teilweise neu überarbeitet worden, weil es auch nach 
dem Erscheinen der 3. Auflage, in der das Problem der Bauteilöffnungen völlig neu 
bearbeitet worden ist, Entscheidungen und Aufsätze zur Befugnis des Richters, den 
Sachverständigen anzuweisen, eine Bauteilöffnung vorzunehmen, gegeben hat. 
Herausgenommen wurde das Kapitel „Die Auswirkungen des Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetzes“, weil es inzwischen keine Prozesse mehr geben wird, in denen 
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das Recht vor dem Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes Anwen-
dung findet. Neu eingearbeitet wurden die sich aus der Einführung des § 8 a in das 
JVEG ergebenden Probleme. Überarbeitet wurden auch die Ausführungen zur Ver-
gütung des Sachverständigen.

Düsseldorf, Oktober 2017
Karl-Heinz Keldungs
Norbert Arbeiter
Joachim Ganschow

Vorwort



VII

Vorwort zur 1. Auflage

In unserer schnelllebigen, hoch technisierten Zeit ist das Spezialwissen der unter-
schiedlichsten Berufsgruppen so differenziert geworden, dass der „normale“ Bür-
ger kaum oder nicht mehr in der Lage ist, richtige Entscheidungen zu treffen, die 
außerhalb seiner eigenen beruflichen Ausbildung oder seines allgemeinen tägli-
chen Wirkungsbereiches liegen.

Dies gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Geschäftsleute, juristi-
sche Personen, Firmen, Versicherungen, Gerichte und/oder Institutionen und Ein-
richtungen, die für unterschiedlichste Entscheidungen entsprechende Informationen 
benötigen. Aber auch Parlamente des Bundes oder der Länder befragen zur Mei-
nungs- oder Entscheidungsbildung Sachverständige oder lassen sich von Sachver-
ständigenkommissionen beraten.

Die Fragen, die von Sachverständigen zu beantworten sind, sind so zahlreich, 
dass diese nicht im Einzelnen aufgeführt werden können.

Der Leitfaden ist ein Werk für die Baubereiche bzw. die Aufgaben der Sachver-
ständigen für das Bauwesen.

Durch die Kombination zwischen einem lange Jahre im Baubereich tätigen 
Sachverständigen und einem erfahrenen Richter aus einem Bausenat soll vor allem 
die Arbeit aus der Sicht des Leistenden (Sachverständiger) und des Leistungsemp-
fängers (Richter) beleuchtet werden. Das Schwergewicht der Ausführungen wird 
vor allem auf die gerichtliche Tätigkeit gelegt, ohne die anderen den Sachverstän-
digen betreffenden Bereiche zu vernachlässigen. Die Sachverständigen, die die in 
diesem Buch enthaltenen Grundsätze und Ratschläge beherzigen, sollten sicher 
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ihre Tätigkeit als Sachverständige bewältigen können. Sinn eines Leitfadens ist es 
nicht, in breiter Darstellung alle Probleme umfassend zu behandeln, sondern dem 
Nutzer eine schnelle Hilfe bei der Bewältigung seiner Aufgaben zu geben. Deshalb 
wurde der Umfang des Buches bewusst übersichtlich gehalten.

Düsseldorf, März 2003
Karl-Heinz Keldungs
Norbert Arbeiter

Vorwort zur 1. Auflage
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I.  Die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung

 1. Sachverständigen-Bezeichnungen

Es gibt sehr unterschiedliche Bezeichnungen für Sachverständige, insbesondere 
auch deshalb, weil die Bezeichnung „Sachverständiger“ in keiner Form geschützt 
ist. Jeder kann sich als Sachverständiger bezeichnen, wenn er über einen über-
durchschnittlichen Sachverstand verfügt.

Die Einschätzung hierzu ist bei Sachverständigen, die nicht öffentlich bestellt, 
amtlich anerkannt oder akkreditiert bzw. zertifiziert sind, sehr unterschiedlich. 
Dies ist auch erkennbar an relativ fantasievollen Bezeichnungen der Selbsternen-
nung, wie z. B. „Spezial-Sachverständiger“, „diplomierter Bausachverständiger“, 
„Sachverständiger für alle Baufragen“ usw. Eingebürgert haben sich Bezeichnun-
gen wie „anerkannter“ Sachverständiger, „öffentlich bestellter“ Sachverständiger, 
„vereidigter“ Sachverständiger, „TÜV- Sachverständiger“ u. a.

Nach wie vor kann man die einzelnen Gruppierungen der Sachverständigen wie 
folgt unterteilen:

• die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
• die amtlich oder die staatlich anerkannten Sachverständigen
• die akkreditierten und zertifizierten Sachverständigen
• die selbst ernannten Sachverständigen.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-20269-9_1&domain=pdf
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Unterschieden wird hierbei wie folgt:

 a) Die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

• werden nach § 36 GewO durch die von den jeweiligen Landesregierungen bestimm-
ten oder nach Landesrecht zuständigen Stellen öffentlich bestellt und vereidigt.

• können nach § 36a der GewO auch tätig werden, wenn sie in einem Land der 
EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum ihre Qualifikation nachgewiesen haben

• werden vereidigt mit der Eides- oder Bekräftigungsformel, dass ihre Gutachten 
unparteiisch, unabhängig, gewissenhaft, weisungsfrei und persönlich erstattet 
werden

• können bundesweit tätig werden
• haben ihre Sachkenntnis durch Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungskom-

mission nachgewiesen
• sind in Gerichtsverfahren bevorzugt zur Gutachtenerstattung heranzuziehen
• sind nach § 407 ZPO gesetzlich verpflichtet, Gutachten für Gerichte zu erstatten
• sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und machen sich bei einer Verschwie-

genheitspflichtverletzung nach § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB strafbar
• genießen nach § 132 a Abs. 1 Nr. 3 StGB für die Zeit ihrer öffentlichen Bestel-

lung einen gesetzlich geregelten Bezeichnungsschutz
• verlieren ihre öffentliche Bestellung durch Widerruf, wenn sie straffällig wer-

den, gegen den Pflichtenkatalog verstoßen oder die Altersgrenze von 68 bzw. 70 
Jahren bzw. die turnusmäßige Befristung der Vereidigung von im Regelfall 5 
Jahren ohne Verlängerung überschritten haben

• können von dem Landgericht für den zuständigen Landgerichtsbezirk vereidigt 
werden

• unterliegen während der Zeit ihrer öffentlichen Bestellung einem umfangrei-
chen Pflichtenkatalog gem. §§ 407 und 407 a ZPO

• werden im Regelfall für 5 Jahre öffentlich bestellt und vereidigt und müssen zur 
möglichen Verlängerung jeweils rechtzeitig vor Ablauf des Zeitraums ihre 
Sachkunde und die Zuverlässigkeit Ihrer Tätigkeit durch Vorlage von im Zeit-
raum erstellten Gutachten nachweisen

• müssen regelmäßig gegenüber Ihrer Bestallungskörperschaft Nachweise über 
eine ausreichende Fortbildung nachweisen.

 b) Die staatlich anerkannten Sachverständigen

• werden durch länderweise organisierte Körperschaften wie die Architekten- 
und Ingenieurkammern auf Antrag anerkannt
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